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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
 

 Bürogemeinschaft mit Steuerberaterin Feilbach 
 

Bereits im Kreisel aus dem Dezember 2012 habe ich es 
angekündigt: Sabine Feilbach, Dipl.-Finanzwirtin  und 
Steuerberaterin, ist zum Jahreswechsel mit ihrer Mitarbei- 
terin Martina Bratke bei uns eingezogen. Sie stellen sich 
nachstehend selbst vor. Nach einer Übergangszeit ist vor- 
gesehen, dass sie ab Januar 2014 Partnerin der PHC wird. 
Die personelle und fachliche Basis unserer Kanzlei wird 
dadurch weiter verstärkt. 

 
Sabine Feilbach 
Professionale Beratung für Ihren Erfolg! 

 
Dies ist der Leitsatz der PHC, hinter 
dem auch ich stehe. 

 

Zu meiner Person: 
Nach dem dualen Studium bei der 
Finanzverwaltung, bin ich fast fünf- 

zehn Jahre bei Steuerberatungsgesellschaften tätig 
gewesen, davon allein zwölf Jahre bei einer der größten 
Steuerberatungs-/Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. 
In 1995 habe ich meine Prüfung zur Steuerberaterin 
erfolgreich abgelegt.. Nach Jahren der Tätigkeit als an- 
gestellte Steuerberaterin habe ich mich in 2005 in einer 
Partnergesellschaft selbständig gemacht. 

 
Ab 2013 verstärke ich die PHC zunächst im Rahmen 
einer Bürogemeinschaft, ab 2014 ist die Aufnahme als 
Partnerin vorgesehen. 
Ich freue mich zukünftig mein Wissen für Ihren Erfolg einsetzen zu 
können und Sie gemeinsam mit Herrn Haverkamp beraten zu dürfen. 

 
Auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
Sabine Feilbach 

 
 Personalveränderungen 

 
Frau Essbach, die seit dem 01.08.2010 als Auszubildende 
in unserem Büro war, hat am 22.01.2013 ihre Ausbildung 
durch erfolgreiche Ablegung der Prüfung vor der Steuer- 
beraterkammer Niedersachsen beendet. Zum 28. Februar 
verlässt sie uns, um zu neuen Ufern aufzubrechen. Wir 
wünschen ihr hierzu alles Gute. 
Zum 01.08.2013 haben wir wieder einen Auszubildenden 
eingestellt. Hierdurch kommen wir, wie in den Vorjahren, 
unserer Verpflichtung zur Förderung des Nachwuchses 
nach. 

 
Gleichzeitig kann ich mitteilen, dass wir - vorerst für die 
Bearbeitung von Buchhaltungen - eine neue Teilzeitkraft 
verpflichten konnten. Frau Isabell Winkler wird bis Au- 
gust stundenweise und nach der Einarbeitungszeit auch in 
einem deutlich ausgeweiteten Umfang für uns tätig wer- 
den. Wir werden sie zu gegebener Zeit näher vorstellen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Steuerrecht kann auch lustige Seitenwege einschla- 
gen, dies belegt das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 
18.04.2012. Es hat entschieden, dass der Verkauf von 
Karnevalsorden keine gemeinnützige Tätigkeit darstellt, 
sondern in den wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb eines 
Karnevalsvereins fällt. Sie sehen, auch in Köln hört der 
Spaß auf, wenn es ums Geld geht. 
 
Zum Schluss lege ich Ihnen noch aus dem Bereich der 
Schwerpunktthemen den Artikel zum Umgang mit den 
Lohnabrechnungsdaten (ELSTAM-Verfahren) ans 
Herz. Durch den Abschied der papiernen Lohnsteuer- 
karten, der sich seit 2010 in Raten vollzieht, ergeben 
sich grundlegende Veränderungen, von denen alle 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer betroffen sind. 
 
 
Es grüßt Sie 
PHC Partnerschaft Haverkamp & Coll. 
 

 
 

Ernst Ulrich Haverkamp 
Hannover, im März 2013 

 
 
 

Martina Bratke 
Was ich werden wollte: Meteo- 
rologin 
Was ich mag: Sport, Musik, 
Krimis 
Was ich nicht mag: Ungerechtig- 
keit, Arroganz, Gewalt 
Mein Lebensmotto: 
Wer ständig glücklich sein möch- 
te, muss sich oft verändern 

Konfuzius 
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Einzelheiten zum ELStAM Verfahren 
 
 

Zum 1. Januar 2013 wird die Lohnsteuerkarte 
(Papierverfahren) durch die elektronische Lohn- 
steuerkarte (ELStAM  Verfahren) ersetzt. Die 
Lohnsteuerabzugsmerkmale wie z.B. Steuerklasse, 
Kinder, Freibeträge, Hinzurechnungsbeträge, Fak- 
tor und Kirchensteuerabzugsmerkmale, die in der 
Vergangenheit auf der Lohnsteuerkarte eingetra- 
gen worden sind, werden zukünftig in einer Da- 
tenbank der Finanzverwaltung erfasst und stehen 
jedem Arbeitgeber unentgeltlich zum elektroni- 
schen Abruf zur Verfügung. Im Rahmen des EL- 
StAM Verfahrens können die Arbeitgeber ihre 
Arbeitnehmer bereits ab dem 1. November 2012 
anmelden und die Lohnsteuerabzugsmerkmale 
elektronisch abrufen. Der Arbeitgeber hat im Ka- 
lenderjahr 2013 ein Wahlrecht, zu welchem Zeit- 
punkt er das ELStAM  Verfahren in seinem Be- 
trieb einführen möchte. Die elektronischen Lohn- 
steuerabzugsmerkmale müssen vom Arbeitgeber 
jedoch für einen im Kalenderjahr 2013 endenden 
Lohnzahlungszeitraum abgerufen und angewen- 
det werden. 

 
 

Papierverfahren im Einführungszeitraum 
 

Bis zur erstmaligen Anwendung des ELStAM 
Verfahrens im Kalenderjahr 2013 ist für den Ar- 
beitgeber weiterhin das Papierverfahren für den 
Lohnsteuerabzug maßgebend. Dies bedeutet, dass 
der Arbeitgeber die Lohnsteuerabzugsmerkmale 
aus den Papierbescheinigungen der Arbeitnehmer 
für den Lohnsteuerabzug zugrunde legen muss. 
Im Rahmen des Papierverfahrens können folgen- 
de Bescheinigungen verwendet werden: 

 
� Lohnsteuerkarte 2010, 
� Ersatzbescheinigung 2011/2012/2013, 

 
Stellt ein Arbeitnehmer fest, dass abweichend zu den 
vorgenannten Papierbescheinigungen Lohnsteuer- 
abzugsmerkmale zu berücksichtigen sind, so besteht 
für ihn die Möglichkeit, diese durch folgende Doku- 
mente nachzuweisen: 

 
� Ausdruck gültiger ELStAM durch das 

Finanzamt, 
� Besondere Bescheinigungen für den 

Lohnsteuerabzug, 
� Mitteilungsschreiben des Finanzamtes zur „In- 

formation  über  die erstmals elektronisch ge- 
speicherten  Daten  für  den  Lohnsteuerabzug 
(elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale)“ 

Die vorgenannten Dokumente können bei dem 
Arbeitgeber jedoch nur berücksichtigt werden, so- 
fern ihm eine Lohnsteuerkarte 2010 oder eine Er- 
satzbescheinigung 2011/2012/2013  für den Ar- 
beitnehmer vorliegt. 
Eine Besondere Bescheinigung für den Lohnsteu- 
erabzug wird seitens des Finanzamtes ausgestellt, 
soweit fehlerhafte Meldedaten für den Arbeitneh- 
mer bei dem ELStAM  Verfahren bereitgestellt 
wurden. Im Falle des Ausstellens einer Besonde- 
ren Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug wird 
der elektronische Arbeitgeberabruf für den in der 
Bescheinigung angegebenen Zeitraum durch das 
Finanzamt gesperrt (Vollsperrung), sodass für die 
Dauer der Sperre durch den Arbeitgeber weder 
eine Anmeldung noch ein Datenabruf für den Ar- 
beitnehmer möglich ist. 
Die  vorgelegten Papierbescheinigungen hat  der 
Arbeitgeber  bis  zum  Ende  des  Kalenderjahres 
2014  aufzubewahren. Eine  Rückgabeverpflich- 
tung für die Papierbescheinigung an das Finanz- 
amt besteht hingegen nicht. 
 
Arbeitgeberwechsel 
 
Wechselt im Kalenderjahr 2012 oder 2013 ein Ar- 
beitnehmer seinen Arbeitgeber, so hat der ehema- 
lige Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Lohn- 
steuerkarte  2010  oder  die  Ersatzbescheinigung 
2011/2012/2013 und ggf. die übrigen Dokumente 
auszuhändigen, damit der Arbeitnehmer die Loh- 
nunterlagen seinem neuen Arbeitgeber vorlegen 
kann. 
 
Vereinfachungsverfahren für Auszubildende 
 
Im Rahmen der Vereinfachungsregelung ist es bei 
einem Auszubildenden zulässig, den Lohnsteuer- 
abzug ohne eine Lohnsteuerkarte 2010 oder eine 
Ersatzbescheinigung 2011/2012/2013 nach der 
Steuerklasse I vorzunehmen. Hierfür ist Voraus- 
setzung, dass es sich bei dem Ausbildungsverhält- 
nis um das erste Dienstverhältnis des Arbeitneh- 
mers handelt. Damit die Vereinfachungsregel an- 
wendbar ist, muss der Arbeitnehmer seinem Ar- 
beitgeber folgende Informationen mitteilen: 
 
� Identifikationsnummer, 
� Tag der Geburt, 
� steuererhebende Religionsgemeinschaft, 
� schriftliche   Bestätigung   über   sein   erstes 

Dienstverhältnis. 
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Die schriftliche Bestätigung über das erste Dienst- 
verhältnis hat der Arbeitgeber als Beleg zum 
Lohnkonto des Arbeitnehmers aufzubewahren. 

 
 

Elektronische Steuerkarte 
 

Mit Einführung des ELStAM  Verfahrens ist be- 
absichtigt,  das  Lohnsteuerabzugsverfahren  bei 
den Arbeitgebern, der Finanzverwaltung sowie 
den Gemeinden zu vereinfachen und gleichzeitig 
Verwaltungskosten einzusparen. Durch  das EL- 
StAM Verfahren erhält der Arbeitgeber die Mög- 
lichkeit, die Lohnsteuerabzugsmerkmale eines 
Arbeitnehmers  auf  direktem  elektronischem 
Wege von der Finanzverwaltung zu erhalten. Mit 
Anwendung des neuen Verfahrens entfällt zu- 
künftig die Herstellung sowie die Verwaltung der 
Lohnsteuerkarten in Papierform. 

 
Einführungszeitraum 

 
Der  Arbeitgeber kann frei wählen, zu welchem 
Zeitpunkt er im Kalenderjahr 2013 das ELStAM- 
Verfahren in seinem Unternehmen einführen 
möchte. Damit der Arbeitgeber den ELStAM ab- 
rufen kann, muss er sich zunächst bei der Finanz- 
verwaltung über das Elster-Online  Portal regist- 
rieren lassen und seine Wirtschafts-Identifikati- 
onsnummer angeben. Da die Wirtschafts-Identi- 
fikationsnummer zur Zeit noch nicht zur 
Verfügung steht, erfolgt die erforderliche Anmel- 
dung über die Steuernummer der lohnsteuerli- 
chen Betriebstätte oder des Teilbetriebs des Ar- 
beitgebers, in  der der maßgebende  Arbeitslohn 
zur Durchführung des Lohnsteuerabzugs des Ar- 
beitnehmers ermittelt wird. Besitzt der Arbeitge- 
ber bereits ein Organisationszertifikat, z.B. wenn 
er die Lohnsteuerbescheinigungen der Arbeitneh- 
mer oder die Lohnsteuervoranmeldungen an die 
Finanzverwaltung übermittelt, so muss er keinen 
neuen Antrag zum Erwerb eines Zertifikates stel- 
len. Der Arbeitgeber kann mit dem bestehenden 
Organisationszertifikat die erforderlichen Daten 
abrufen. Erfolgt der Lohnsteuerabzug durch ei- 
nen Dritten,  wie z.B. durch einen Steuerberater 
oder Dienstleister, so hat der Dritte  die Pflicht, 
sich bei der Finanzverwaltung zu authentifizieren. 

 
Erstmaliger Abruf des ELStAM 

 
Für den erstmaligen Abruf der Daten  muss der 
Arbeitgeber den Arbeitnehmer bei der Finanzver- 
waltung auf elektronischem Wege anmelden und 

seinen ELStAM  anfordern. Für die Anforderung 
des ELStAM hat der Arbeitgeber folgende Daten 
des Arbeitnehmers mitzuteilen: 
 
� steuerliche Identifikationsnummer 
� Geburtsdatum 
� Tag des Beginns des Dienstverhältnisses Aus- 

kunft, ob es sich um das Hauptarbeitsverhält- 
nis (Steuerklasse I bis V ) oder um ein Neben- 
arbeitsverhältnis (Steuerklasse VI) handelt. 

� twaige Angaben, ob und in welcher Höhe ein 
festgestellter  Freibetrag   abgerufen  werden 
soll. 

 
Die erforderlichen Angaben zum Datenabruf er- 
hält der Arbeitgeber von seinem Arbeitnehmer. 
War  der Arbeitnehmer  bereits im Kalenderjahr 
2012 bei dem Arbeitgeber beschäftigt, ergeben 
sich die Angaben über die steuerliche Identifikati- 
onsnummer sowie dem Geburtsdatum aus der 
vorliegenden Lohnsteuerkarte 2010 oder der Er- 
satzbescheinigung 2011/2012/2013. Über den 
erstmaligen Datenabruf des ELStAM soll der Ar- 
beitgeber den Arbeitnehmer zeitnah informieren. 
Im Einführungszeitraum  sind sämtliche Arbeit- 
nehmer grundsätzlich zum gleichen Zeitpunkt in 
die ELStAM  Datenbank durch den Arbeitgeber 
anzumelden. Seitens der Finanzverwaltung wird 
es jedoch nicht beanstandet, wenn der Arbeitge- 
ber seine Arbeitnehmer stufenweise in Gruppen 
zu verschiedenen Zeitpunkten  in das ELStAM 
Verfahren überführt. 
Sollte ein elektronischer Arbeitgeberabruf ge- 
sperrt sein, so ist eine Anmeldung des Arbeitneh- 
mers in der ELStAM  Datenbank nicht möglich. 
In diesen Fällen ist bei dem Arbeitnehmer die 
Lohnsteuerklasse 6 für den Lohnsteuerabzug zu- 
grunde zu legen. Weist der Arbeitnehmer seine 
Lohnsteuerabzugsmerkmale jedoch durch eine 
Besondere Bescheinigung des Finanzamtes nach, 
kann der Arbeitgeber diese Merkmale für den 
Lohnsteuerabzug verwenden. Wird  die Abru- 
fungssperre aufgehoben, besteht für den Arbeitge- 
ber wieder die Möglichkeit, den Arbeitnehmer bei 
der ELStAM  Datenbank anzumelden. 
 
Laufendes Abrufverfahren 
 
Der  Arbeitgeber ist verpflichtet, den  ELStAM 
seiner Arbeitnehmer monatlich abzufragen und 
abzurufen. Da sich die Lohnsteuermerkmale der 
Arbeitnehmer in einer Vielzahl von Fällen jedoch 
nicht in jedem Monat ändern, hat die Finanzver- 
waltung  einen  Mitteilungsservice  eingerichtet. 
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Die Nutzung  dieses Mitteilungsverfahrens kann 
der Arbeitgeber im Elster-Online-Portal beantra- 
gen. Durch das Mitteilungsverfahren erhält der 
Arbeitgeber von der Finanzverwaltung per E- 
Mail Informationen über die Änderungen zum 
ELStAM  seiner Arbeitnehmer. Erfährt  der Ar- 
beitgeber über diesen E-Mail-Mitteilungsservice, 
dass sich für einen Lohnzahlungszeitraum keine 
Änderungen bei dem ELStAM seiner Arbeitneh- 
mer ergeben haben, ist er für diesen Zeitraum von 
der Verpflichtung zum Datenabruf befreit. Wird 
ihm dagegen mitgeteilt, dass neue bzw. geänderte 
ELStAM  für seine Arbeitnehmer bereitstehen, 
bleibt er zum Datenabruf  verpflichtet. Scheidet 
ein Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhältnis aus, 
ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Arbeitnehmer 
abzumelden. 

 
Kulanzregelungen 

 
Kann der Arbeitgeber aufgrund technischer Prob- 
leme einen erstmaligen Abruf der ELStAM  Da- 
ten nicht durchführen, so besteht für ihn die Mög- 
lichkeit nach den Regelungen des Papierverfah- 
rens den Lohnsteuerabzug bei seinen Arbeitneh- 
mern bis zum Lohnzahlungszeitraum November 
2013 vorzunehmen. Der Arbeitgeber kann durch 
diese Regelung die technischen Probleme in sei- 
nem Betrieb beheben. 
Ist es nach der Einführungsphase aufgrund tech- 
nischer Störungen nicht möglich den ELStAM 
abzurufen, kann der Arbeitgeber für einen Über- 
gangszeitraum von längstens drei Monaten die 
voraussichtlichen Lohnsteuerabzugsmerkmale für 
den Lohnsteuerabzug seiner Arbeitnehmer ver- 
wenden. 
Nach Einführung des ELStAM  kann der Arbeit- 
geber zur Überprüfung der abgerufenen Daten auf 
die erstmalige Anwendung des ELStAM  einma- 
lig verzichten. Stattdessen  darf der Arbeitgeber 
den Lohnsteuerabzug für eine Dauer von bis zu 6 
Kalendermonaten weiterhin nach den Merkmalen 
der Lohnsteuerkarte 2010, der Ersatzbescheini- 
gung 2010/2011/2012 oder einer sonstigen Pa- 
pierbescheinigung vornehmen. Für die verzögerte 
Anwendung  ist jedoch Voraussetzung, dass der 
Arbeitnehmer einem solchen Vorgehen zustimmt. 

 
Härtefallregelung 

 
Für Arbeitergeber, die nicht am ELStAM Verfah- 
ren teilnehmen können oder für die es nicht zu- 
mutbar ist dieses Verfahren anzuwenden, besteht 
eine Härtefallregelung. Der Lohnsteuerabzug für 
die beschäftigten Arbeitnehmer erfolgt dabei im 

Rahmen eines Ersatzverfahrens. Hierzu muss der 
Arbeitgeber einen Antrag nach einem amtlich 
vorgeschriebenen Formular beim zuständigen Be- 
triebsstättenfinanzamt  stellen. Das  Betriebsstät- 
tenfinanzamt erstellt nach Prüfung des Antrags 
eine arbeitgeberbezogene Bescheinigung aus, wel- 
che die gültigen Lohnsteuerabzugsmerkmale der 
Arbeitnehmer enthält, die im Unternehmen des 
Arbeitgebers beschäftigt sind. Hierbei ist zu be- 
achten, dass die ausgestellte Bescheinigung nur 
für ein Kalenderjahr gilt. Danach muss die Härte- 
fallregelung jedes Kalenderjahr neu beim zustän- 
digen Betriebsstättenfinanzamt beantragt werden. 
Treten Änderungen der Lohnsteuerabzugsmerk- 
male bei den Arbeitnehmern ein, so erhält der Ar- 
beitgeber automatisch eine neue Bescheinigung 
von seinem Betriebsstättenfinanzamt. 
 
 
Was hat der Arbeitnehmer zu veranlassen? 
 
Soweit der Arbeitgeber den Lohnsteuerabzug 
nach den Merkmalen des Papierverfahrens vor- 
nimmt, hat der Arbeitnehmer nichts zu veranlas- 
sen. Der Lohnsteuerabzug erfolgt weiterhin nach 
den Abzugsmerkmalen, welche auf den Papierbe- 
scheinigungen eingetragen sind. Die in der Lohn- 
steuerkarte 2010 oder der Ersatzbescheinigungen 
2010/2011/2012 eingetragenen Freibeträge gel- 
ten im Kalenderjahr 2013 nur noch bis zum Ende 
des Papierverfahrens. Nach Umstellung des Ar- 
beitgebers auf das ELStAM  Verfahren muss der 
Arbeitnehmer, sofern noch nicht geschehen, im 
Rahmen    des   Lohnsteuerermäßigungsantrages 
2013 seine Freibeträge neu beantragen. Das glei- 
che gilt für das Faktorverfahren, die Steuerklasse 
II bei volljährigen Kindern sowie für antragsge- 
bundene Kinderzähler, sofern nicht bereits für das 
Kalenderjahr 2012 eine mehrjährige Berücksich- 
tigung des Kindes beantragt worden ist. Pausch- 
beträge für behinderte Menschen und Hinterblie- 
bene werden weiterhin in der Regel mehrjährig 
berücksichtigt. 
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Vorgesehene Änderungen im Umsatzsteuer- 
 

gesetz : Es droht ein erhebliches Risiko bei 
 

Abrechnung durch Gutschriften 
 
 

Durch  das Jahressteuergesetz 2013 ergeben sich 
einigen Neuerungen hinsichtlich der Anforderun- 
gen an eine ordnungsgemäße Rechnung. Grund- 
lage hierfür ist die Umsetzung der europarechtli- 
chen Vorgabe durch die geänderte sog. „Rech- 
nungsstellungsrichtlinie    RL    2010/45/EU    vom 
13.07.2010“. 

 
Für Rechnungen mit einem Bruttobetrag von über 
150,00 Euro sind bisher gem. § 14 Abs. 4 UStG 
folgende Pflichtangaben erforderlich: 

 
� vollständiger Name und die vollständige An- 

schrift des leistenden Unternehmers und des 
Rechnungsempfängers, 

� Steuernummer   oder   Umsatzsteuer-Identi- 
fikationsnummer  des  leistenden  Unterneh- 
mers, 

� Ausstellungsdatum, 
� fortlaufende Rechnungsnummer, 
� Zeitpunkt der Lieferung/Leistung, 
� Menge und Art (handelsübliche Bezeichnung) 

der gelieferten Gegenstände  oder den Um- 
fang und die Art der sonstigen Leistung, 

� nach   Steuersätzen   und   Steuerbefreiungen 
aufgeschlüsselte Entgelte, 

� den auf das Entgelt  anzuwendenden Steuer- 
satz und Steuerbetrag, 

� Im Voraus vereinbarte Preisminderungen, 
� Hinweis  auf  die  Aufbewahrungspflicht  des 

Leistungsempfängers. 
 

Hingegen gelten gem. § 33 UStDV für sog. Klein- 
betragsrechnungen bis 150,00 Euro lediglich fol- 
gende Anforderungen: 

 
� den vollständigen Namen und Anschrift des 

leistenden Unternehmers, 
� das Ausstellungsdatum, 
� die Menge  und die Art  (handelsübliche Be- 

zeichnung) der gelieferten Gegenstände oder 
der Umfang und die Art der sonstigen Leis- 
tung, 

� Entgelt,  darauf entfallender  Steuersatz  und 
ggf. Hinweis auf Steuerbefreiung. 

Nur wenn alle Angaben auf einer Rechnung vor- 
liegen, kann  gem. §15  UStG  die ausgewiesene 
Umsatzsteuer als Vorsteuer beim Rechnungsemp- 
fänger geltend gemacht werden. 
Dabei ist eine Rechnung jedes Dokument, mit 
dem über eine Lieferung oder sonstige Leistung 
abgerechnet wird, gleichgültig, wie dieses Doku- 
ment im Geschäftsverkehr bezeichnet wird (§ 14 
Abs. 1Satz 1 UStG). 
Nach § 14 Abs. 2 Satz 2 UStG kann die Abrech- 
nung einer Leistung auch im Wege der Gutschrift 
erfolgen, wenn  diese  vom  Leistungsempfänger 
ausgestellt wurde, eine  vorherige Vereinbarung 
darüber getroffen wurde und der Empfänger der 
Gutschrift nicht widerspricht. Dabei war es bis- 
lang nicht erforderlich eine Gutschrift explizit als 
solche zu bezeichnen, sie konnte vielmehr auch als 
Rechnung bezeichnet werden. 
Nach der Neuregelung des § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 
10 UStG –E wird der Katalog der Pflichtangaben 
in einer Rechnung nunmehr  zum 1.1.2013 wie 
folgt erweitert: 
In  den  Fällen der Ausstellung einer Rechnung 
durch den Leistungsempfänger oder durch einen 
von ihm beauftragten Dritten  ist  die  Angabe 
„Gutschrift“ zwingend erforderlich. 
Sollte die Angabe „Gutschrift“  nicht  verwendet 
werden, ist ein Vorsteuerabzug somit nicht mög- 
lich. Darüber hinaus besteht dann das Risiko ei- 
ner  Verzinsung  zu  Unrecht  geltend  gemachter 
Vorsteuer. 
 
 
Unklarheiten der Neuregelung 
 
Die Neuregelung ist zurzeit noch nicht konkret 
ausgestaltet. 
Unklar ist, ob ein Dokument sowohl Elemente ei- 
ner Rechnung als auch einer Gutschrift enthalten 
kann, also Beträge mit unterschiedlichen Vorzei- 
chen ausgewiesen werden können. Außerdem ist 
bisher noch nicht geklärt, ob eine Bezeichnung in 
anderen Sprachen zulässig ist, z.B. „autofacturati- 
on“ oder „self-billing“ und ob auch eine Gutschrift 
über Kleinbeträge entsprechend bezeichnet wer- 
den muss. 



8 

Schwerpunktthema der KREISEL   1-2013 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fraglich ist auch der Anwendungszeitpunkt  der ge- 
setzlichen Neuregelung. Er wird sich aller Voraus- 
sicht nach auf den Leistungszeitpunkt  und nicht auf 
den Rechnungszeitpunkt  beziehen, d.h. eine im Ja- 
nuar erstellte Rechnung  für eine im Dezember  er- 
brachte Leistung dürfte demzufolge noch nicht unter 
die Neuregelung fallen. 

 
 

Stand des Gesetzgebungsverfahrens 
 

Das Jahressteuergesetz 2013 wurde am 1.02.2013 
durch  den  Bundesrat  erneut  abgelehnt, jedoch 
hat das Kabinett am 06.02.2013 den Entwurf ei- 
ner Formulierungshilfe für ein Gesetz zur Um- 
setzung der Amtshilferichtlinie sowie zur Ände- 
rung  steuerlicher Vorschriften beschlossen. Im 
Wesentlichen wird das deutsche Steuerrecht an 
das verbindliche Recht der Europäischen Union 

angepasst. Die Formulierungshilfe enthält das 
EU-Amtshilfegesetz und einige Regelungen des 
im Bundesrat gescheiterten Jahressteuergesetzes 
2013 u.a. die Neuregelung zur Rechnungsaus- 
stellung. 
 
 
Fazit 
 
In Zukunft sollte bei Gutschriften das Rech- 
nungslayout entsprechend angepasst werden. 
Werden sogenannte kaufmännische Gutschriften 
erstellt, die üblicherweise zur Rechnungskorrektur 
dienen, z.B. wenn ein Lieferant eine Gutschrift 
bei Mängeln des Liefergegenstandes oder verspä- 
teter  Lieferung erstellt, sollten diese als „Rech- 
nungskorrektur“ oder „Stornorechnung“ bezeichnet 
werden. 

 
 
 

Jährliche Post zum Rentenanspruch 
 
 

Einmal im Jahr erhalten rund 42 Millionen versi- 
cherte Beschäftigte bis zu ihrem Renteneintritt einen 
Brief von der Deutschen Rentenversicherung.  In der 
„Renteninformation“ finden sie eine Übersicht über 
ihre aktuellen und künftigen Ansprüche. 

 
Am 1. Juni 2002 kam die Deutsche Rentenversi- 
cherung Bund mit einem neuen Service-angebot 
auf den Markt. Seitdem erhalten alle Versicherten, 
die mindestens 27 Jahre alt sind und mindestens 
fünf Jahre Beiträge gezahlt haben, einmal im Jahr 
eine persönliche Renteninformation. Sie wird per 
Post zugestellt. Versicherte, die bereits Rente be- 
ziehen, erhalten einen jährlichen Rentenbescheid. 

 
 

Übersicht  über  bisherige  und  künftige 
Rentenansprüche 

 
Die Renteninformation gibt einen Überblick über 
die erworbenen Rentenansprüche. Diese hängen 
in erster Linie von den gezahlten Beiträgen ab – 
sowohl vom Versicherten als auch vom Arbeitge- 
ber. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach dem 
jeweiligen Arbeitsverdienst. Die jährliche Renten- 
information beziffert also die Summe aller einge- 
zahlten Beiträge. 

Die Deutsche Rentenversicherung Bund ver- 
gleicht den Bruttoverdienst des Versicherten in 
einem Kalenderjahr mit dem Durchschnittsein- 
kommen aller Versicherten. Entspricht  das Ein- 
kommen dem Durchschnittsverdienst aller Versi- 
cherten eines Jahres, fließt ein Entgeltpunkt  auf 
das Rentenkonto. Ist das Einkommen  niedriger, 
steht eine 0 vor dem Komma und die anteilige 
Zahl dahinter. Höhere Einkommen als das Durw- 
chschnittseinkommen machen mehr Entgelt- 
punkte aus. 
 
Auf dieser Grundlage weist die Renteninformati- 
on die Höhe der Rente aus, wenn der Versicherte 
zum Zeitpunkt der Information in Rente ginge. 
Hierbei handelt es sich um Bruttobeträge. Versi- 
cherte müssen davon noch ihre individuellen Bei- 
träge zur Kranken- und Pflegeversicherung abzie- 
hen. Außerdem wird hochgerechnet, welche Ren- 
te der Versicherte erhält, wenn er weiter Renten- 
versicherungsbeiträge einzahlt. 
 
 
Erwerbsminderungsrente wird hochgerechnet 
 
Kann der Versicherte aus gesundheitlichen Grün- 
den nicht mehr arbeiten, erhält er die Erwerbs- 
minderungsrente. Die Renteninformation zeigt, 
wie hoch die Erwerbs-minderungsrente wäre. Da- 
bei berücksichtigt die Deutsche Rentenversiche- 
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rung nicht nur die bereits zurückgelegten Bei- 
tragszeiten. Sie rechnet  auch vor, wie hoch  die 
Erwerbsminderungsrente  wäre, wenn der Versi- 
cherte  bis zu seinem 60. Lebensjahr  gearbeitet 
und Beiträge eingezahlt hätte („Zurechnungszeit“). 

 
 

Renteninformationen auch online abrufbar 
 

Auf www.deutsche-rentenversicherung-bund.de 
können  die  Versicherten  unter  dem  Stichwort 
„Beratung“ verschiedene Informationen zu ihrem 
Rentenkonto anfordern. Hierfür müssen sie unter 
den persönlichen Angaben ihre Versicherungs- 
nummer eingeben. Aus Datenschutzgründen  er- 
folgen die Auskünfte  per Post. Versicherte, die 
ihren Wohnsitz  ändern, sollten nicht  vergessen, 
der Deutschen Rentenversicherung die neue An- 
schrift mitzuteilen. 

 
Die Deutsche Rentenversicherung Bund bietet 
darüber hinaus an, die Renteninformation online 
einzusehen. Für diesen so genannten „eSERVICE“ 
müssen  Versicherte  ihre  Identität   elektronisch 

nachweisen. Das  bedeutet, dass die persönliche 
Identität  („eID“) elektronisch freigeschaltet sein 
muss. Das kann zum Beispiel mit dem neuen Per- 
sonalausweis oder mit einer entsprechenden Sig- 
natur-Chipkarte  erfolgen. Beide Kartenformate 
müssen das „eID“-Verfahren unterstützen. 
 
Wer einen festen Beratungstermin wünscht, kann 
dafür ebenfalls den  eSERVICE  der Deutschen 
Rentenversicherung nutzen. Das geschieht entwe- 
der über das Internet, den eigenen Personal Digi- 
tal Assistant (PDA)  oder mittels WAP-fähigem 
Mobiltelefon.  Für  die  Online-Terminvereinba- 
rung ist keine Signatur-Chipkarte erforderlich. 
Fragen dazu und zu allen anderen Themen rund 
um Rente und Altersvorsorge beantworten Mitar- 
beiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Ren- 
tenversicherung Bund unter der kostenlosen Ser- 
vice-Telefonnummer 0800-100048070. 
 
Für Sie zusammengestellt von Dagmar Schnee- 
gans, bei der PHC Wirtschaftsprüfungsgesell- 
schaft Haverkamp & Coll. 

 
 
 
 
 

 

http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de/
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Wiedereinführung der Vermögensteuer? 
 
 

Die  Finanzministerien  der  Län- 
der Baden-Württemberg, Berlin, 
Brandenburg,  Bremen,  Ham- 
burg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland- 
Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schles- 
wig-Holstein beschäftigen sich 
derzeit intensiv mit der Ausgestal- 
tung einer neuen „wiederbelebten“ 
Vermögensteuer in Deutschland. 
Ein entsprechendes Gesetz soll 
über den Bundesrat ins parlamen- 
tarische Verfahren eingebracht 
werden. Mit einem Gutachten  zu 
den Aufkommens- und Vertei- 
lungswirkungen einer „wiederbe- 
lebten“ Vermögensteuer wurde das 
Deutsche Institut für Wirtschafts- 
forschung Berlin (DIW ) beauftragt. 

Das  DIW   hat  am  17. Oktober 
2012 die Ergebnisse seiner Be- 
rechnungen vorgelegt. 
 
Die Berechnungen des DIW  be- 
ziehen sich auf ein Modell einer 
Vermögensteuer, das u.a eine ver- 
kehrswertnahe Bewertung aller 
Vermögensarten bei einem ein- 
heitlichen Steuersatz von 1 % vor- 
sieht.  Grundlage der Berechnung 
ist ein persönlicher Freibetrag in 
Höhe von 2 Mio. € für Ledige bzw. 
4 Mio. € für Verheiratete. 
 
Der Steuer unterlägen dem DIW 
zufolge bundesweit rund 300.000 
Personen (143.000 natürliche Perso- 
nen und 164.000 juristische Personen). 

Hinweis: 
Die Beratungen der Finanzmi- 
nisterien  sind  allerdings  noch 
nicht  abgeschlossen. Ein  kon- 
kreter Gesetzesentwurf liegt 
noch nicht vor. Gegenstand der 
Überlegungen  sind   u.a.  noch 
die  Höhe  der  Freibeträge  und 
die  Behandlung  des  produkti- 
ven Betriebsvermögens - „unter 
striktem  Ausschluss von  miss- 
bräuchlichen Gestaltungen“. 
 
Quelle: www.fm.rlp.de und www.diw.de 

 
 
 

Änderungen bei der Entfernungspauschale 
 
 

Mit   dem  Steuervereinfachungs- 
gesetz 2011 haben sich Änderun- 
gen bei der Entfernungspauschale 
ergeben. In einem neuen Anwen- 
dungsschreiben   vom   3.  Januar 
2013  hat  das  Bundesministeri- 
um der Finanzen auf die neuen 
gesetzlichen Änderungen sowie 
den Änderungen  aus der Recht- 
sprechung Stellung genommen. 
Die Finanzverwaltung erläutert in 
dem neuen Anwendungsschrei- 
ben vor allem den vorzunehmen- 
den Jahresvergleich zwischen der 
Entfernungspauschale und den 
ggf. höheren tatsächlichen Auf- 
wendungen für die Benutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel sowie 
der neuen Rechtsprechung des 
BFH zum Ansatz von Fahrt- 
kosten bei einer „offensichtlich 
verkehrsgünstigeren Straßenver- 
bindung“ anstelle einer  kürzeren 
Straßenverbindung. 

Entfernungspauschale für Wege 
zwischen Wohnung und regel- 
mäßiger Arbeitsstätte 
 
Die Entfernungspauschale wird 
einem Steuerpflichtigen grund- 
sätzlich unabhängig von seinem 
genutzten Verkehrsmittel ge- 
währt. Auch bei der Nutzung öf- 
fentlicher Verkehrsmittel kann die 
Entfernungspauschale angesetzt 
werden. Übersteigen die Aufwen- 
dungen für die Benutzung öffent- 
licher Verkehrsmittel den im Ka- 
lenderjahr anzusetzenden Betrag, 
welcher sich aus der Ermittlung 
der Entfernungspauschale ergibt, 
können die übersteigenden Auf- 
wendungen zusätzlich als Wer- 
bungskosten  angesetzt  werden. 
Es ist zu beachten, dass die Ent- 
fernungspauschale grundsätzlich 
auf einen Höchstbetrag von 4.500 
€ begrenzt ist. Für die Berech- 
nung der Entfernung zwischen 
Wohnung  und regelmäßiger Ar- 
beitsstätte ist die kürzeste Stra- 
ßenverbindung maßgebend. Bei 
der Benutzung eines Pkw kann 
eine andere als die kürzeste Stra- 

ßenverbindung  zugrunde  gelegt 
werden, wenn diese offensichtlich 
verkehrsgünstiger ist und vom 
Arbeitnehmer regelmäßig für den 
Weg zwischen Wohnung und re- 
gelmäßiger Arbeitsstätte benutzt 
wird. Eine mögliche aber nicht 
tatsächlich genutzte Straßenver- 
bindung kann ein Steuerpflichti- 
ger für die Berechnung der Ent- 
fernungspauschale nicht zugrunde 
legen. 
 
Behinderte    Menschen    können 
für den Weg zwischen Wohnung 
und regelmäßiger Arbeitsstelle 
anstatt der Entfernungspauschale 
die tatsächlichen Aufwendungen 
ansetzen. Nutzt der Steuerpflich- 
tige seinen eigenen oder einen zur 
Nutzung überlassenen Pkw, so 
kann er ohne Einzelnachweis 0,30 
€ für jeden gefahrenen Kilometer 
als Aufwand bei den Werbungs- 
kosten ansetzen. 
 
Ein Arbeitgeber kann gezahlte 
Zuschüsse zu den Aufwendungen 
des Steuerpflichtigen für Wege 
zwischen Wohnung und regelmä- 

http://www.fm.rlp.de/
http://www.diw.de/
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ßiger Arbeitsstätte mit 15 % pau- 
schal der Lohnsteuer unterwerfen, 
soweit die Zuschüsse die Entfer- 
nungspauschale nicht übersteigen. 

 
Beispiel: 
Ein Steuerpflichtiger benutzt von 
Januar bis September (an 165 Arbeits- 
tagen) für die Wege von seiner Woh- 
nung zur 90 km entfernten regel- 
mäßigen Arbeitsstätte und zurück 
den eigenen Pkw. Dann verlegt er 
seinen Wohnsitz. Von der neuen 
Wohnung aus gelangt er ab Okto- 
ber mit dem öffentlichen Bus (an 
55 Arbeitstagen) zur nunmehr nur 
noch 5 km entfernten regelmäßigen 
Arbeitsstätte.  Hierfür  entstehen 
ihm tatsächliche Kosten in Höhe 
von (3 x 70 € =) 210 €. 

 
Für die Strecken mit dem eigenen 
Pkw ergibt sich eine Entfernungs- 
pauschale von 165 Arbeitstagen x 
90 km x 0,30 € = 4.455 €. Für die 
Strecke mit dem Bus errechnet sich 
eine Entfernungspauschale von 55 
Arbeitstagen x 5 km x 0,30 € = 83 
€. Die insgesamt im Kalenderjahr 
anzusetzende Entfernungspauscha- 
le in Höhe  von 4.538 € (4.455 € + 
83 €) ist zu berücksichtigen, da die 
tatsächlich angefallenen Aufwen- 
dungen für die Nutzung der öffent- 
lichen Verkehrsmittel (210 €)  diese 
nicht übersteigen. 

 
Beispiel: 
Ein  Steuerpflichtiger benutzt  für 
die Fahrten von seiner Wohnung 
zur regelmäßigen Arbeitsstätte den 
Bus und die Bahn. Die kürzeste 
benutzbare Straßenverbindung be- 
trägt 20 km. Die Monatskarte für 
den Bus kostet 50 € und für die 
Bahn 65 € (= 115 €). 

Für das gesamte Kalenderjahr ergibt 
sich eine Entfernungspauschale von 
220 Tagen x 20 km x 0,30 € = 1.320 
€. Die für die Nutzung von Bus und 
Bahn im Kalenderjahr angefallenen 
Aufwendungen  betragen  1.380  € 
(12 x 115 €). Da die tatsächlich ange- 
fallenen Kosten für die Benutzung 
der öffentlichen Verkehrsmittel die 
insgesamt im Kalenderjahr anzu- 
setzende Entfernungspauschale 
übersteigen, kann der Steuerpflich- 
tige den übersteigenden Betrag 
zusätzlich als Werbungskosten 
berücksichtigen. Somit kann der 
Steuerpflichtige insgesamt 1.380 € 
als Werbungskosten ansetzen. 
 
Mehrere Dienstverhältnisse des 
Arbeitnehmers 
 
Bei Steuerpflichtigen, die in mehre- 
ren Dienstverhältnissen stehen und 
denen Aufwendungen für die Wege 
zu mehreren auseinander liegenden 
regelmäßigen Arbeitsstätten entste- 
hen, ist die Entfernungspauschale 
für jeden Weg zur regelmäßigen 
Arbeitsstätte anzusetzen, wenn der 
Arbeitnehmer am Tag zwischen- 
zeitlich in die Wohnung zurück- 
kehrt. Werden täglich mehrere 
regelmäßige Arbeitsstätten ohne 
Rückkehr zur Wohnung nachein- 
ander angefahren, so ist für die Ent- 
fernungsermittlung der Weg zur 
ersten  regelmäßigen  Arbeitsstätte 
zu berücksichtigen. Die für die Er- 
mittlung der Entfernungspauschale 
anzusetzende Entfernung  darf da- 
bei höchstens die Hälfte der Ge- 
samtstrecke betragen. 
 
Beispiel: 
Ein Steuerpflichtiger fährt mit öf- 
fentlichen Verkehrsmitteln an 220 
Arbeitstagen vormittags von seiner 
Wohnung A zur regelmäßigen Ar- 
beitsstätte B, mittags zur Wohnung 

A,  nachmittags  zu  regelmäßigen 
Arbeitsstätte C und abends zur 
Wohnung  A zurück. Die  Entfer- 
nungen betragen zwischen A und 
B 30 km und zwischen A und C 
40 km. Die Monatskarte für die öf- 
fentlichen Verkehrsmittel betragen 
300 € monatlich. 
 
Die Entfernungspauschale beträgt: 
220 Tage x 70 km (30 km + 40 km) 
x 0,30 € = 4.620 €, höchstens jedoch 
4.500 €. Die tatsächlichen Kosten 
für die Benutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel (12 x 300 € = 3.600 
€) übersteigen die im Kalenderjahr 
anzusetzende Entfernungspauscha- 
le nicht. Somit ist die Entfernungs- 
pauschale in Höhe von 4.500 € an- 
zusetzen. 
 
 
Familienheimfahrten bei doppel- 
ter Haushaltsführung 
 
Im Rahmen einer doppelten Haus- 
haltsführung kann ein Steuer- 
pflichtiger für Familienheimfahrten 
ebenfalls die Entfernungspauschale 
bei der Ermittlung seiner Wer- 
bungskosten ansetzen. Der Jah- 
resvergleich zwischen der Entfer- 
nungspauschale oder den höheren 
Aufwendungen für die Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel sind bei 
den Aufwendungen einer doppelten 
Haushaltsführung für die wöchent- 
lichen Familienheimfahrten und 
den Fahrtkosten von der Zweitwoh- 
nung zu regelmäßigen Arbeitsstätte 
jeweils getrennt durchzuführen. Bei 
den Aufwendungen für die Famili- 
enheimfahrten ist zu beachten, dass 
die Begrenzung der Fahrtkosten auf 
den Höchstbetrag von 4.500 € kei- 
ne Anwendung findet. 
 
Quelle: BMF-Schreiben vom 3. Januar 2013, 
IV C 5 S 2351/09/10002, DStR 2013 S. 38 
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Altverluste aus Wertpapiergeschäften nur noch 2013 verrechenbar 
 
 

Spekulationsverluste aus  privaten 
Veräußerungsgeschäften, die bis 
zum 31. Dezember 2008 erzielt 
wurden (Altverluste), sind nur noch 
bis zum 31. Dezember 2013 mit 
Gewinnen aus der Veräußerung 
von Kapitalvermögen verrechen- 
bar. Eine Verrechnung dieser Alt- 
verluste kann nur im Rahmen der 
Einkommensteuer veranlagung 
durch das Finanzamt bei einem 
Steuerpflichtigen durchgeführt 
werden. Um die Verlustverrech- 
nung durchführen zu können, muss 
der Steuerpflichtige seinem Fi- 
nanzamt eine Jahressteuerbeschei- 
nigung von seiner Bank vorlegen, 
aus der sich die dem Steuerabzug 
unterliegenden Veräußerungsge- 
winne ergeben. Ab dem Kalen- 
derjahr 2014 können die Altver- 
luste nur noch mit Gewinnen aus 
Spekulationseinkünften verrechnet 
werden. 

Dies  umfasst  die  Veräußerungs- 
gewinne von Wirtschaftsgütern 
innerhalb der einjährigen Speku- 
lationsfrist, die die jährliche Frei- 
grenze von 600 € überschritten 
haben. Daneben gehören zu den 
Spekulationseinkünften auch die 
Veräußerungsgeschäfte von nicht 
selbstgenutzten Immobilien in- 
nerhalb der zehnjährigen Speku- 
lationsfrist. Eine Verrechnung von 
Altverlusten mit Kapitaleinkünf- 
ten aus Zinsen und Dividenden ist 
dann nicht mehr möglich. 
 
Besitzt ein Steuerpflichtiger noch 
Altverlustvorträge aus Spekulati- 
onsgeschäften, die noch aus dem 
Jahre 2008 herrühren, so besteht 
die Möglichkeit, durch den Ver- 
kauf von Wertpapieren steuerbare 
Veräußerungsgewinne zu realisie- 
ren, die man mit den Altverlusten 
verrechnen kann. Bei den Altver- 

lusten besteht ein steuerlicher Vor- 
teil darin, dass bei diesen Verlusten 
keine Aufteilung vorzunehmen ist, 
in Verluste aus Aktienverkäufen 
sowie Verluste aus den übrigen 
Kapitaleinnahmen, so dass Alt- 
verluste auch mit den laufenden 
Gewinnen aus Aktienverkäufen 
verrechnet werden können. 
 
Hinweis: 
Falls Sie  noch  Altverluste aus 
privaten   Veräußerungsgeschäf- 
ten haben, so sprechen Sie uns 
an. Gerne beraten wir Sie, wel- 
che   steuerlichen   Gestaltungs- 
möglichkeiten für Sie bestehen, 
um diese Verluste steuerlich nut- 
zen zu können. 
 
 
Quelle: Bankenverband, Pressemitteilung 
vom 10. Januar 2013, www.bankenver- 
band.de 

 
 
 

Für Unternehmer und Unternehmen 
 
 
 
 

Keine Entnahme bei späterer geringerer betrieblicher PKW-Nutzung 
 
 

Ein PKW kann nur dann dem Be- 
triebsvermögen zugerechnet wer- 
den, wenn er zu mindestens 10 % 
betrieblich genutzt wird. Bei einem 
Nutzungsanteil von mehr als 50 % 
ist die Zuordnung zum Betriebsver- 
mögen zwingend. Welche Folgen 
treten ein, wenn sich der Umfang 
der betrieblichen Nutzung eines 
PKW derartig verändert, dass die- 
ser in den Folgejahren zu weniger 
als 10 % zu betrieblichen Zwecken 
genutzt wird? Hat dann zwingend 
eine Entnahme zu erfolgen? 

 
Der BFH hat diese Frage verneint. 
Dennoch hat der Steuerpflichtige 
die Handhabung  seines PKW in 
seiner Steuerbilanz nicht vollum- 
fänglich   abgesegnet   bekommen, 

denn der Fall wurde an das Finanz- 
gericht zurück verwiesen. 
 
Dies muss nachprüfen, ob der PKW 
tatsächlich von Beginn an zu mehr 
als 10 % betrieblich genutzt wurde. 
Hierfür  muss  der  Steuerpflichti- 
ge den Nachweis erbringen. Sollte 
ihm das nicht gelingen, so hätte der 
PKW von Beginn an nicht dem 
Betriebsvermögen zugeordnet wer- 
den dürfen. Das führt zwar nicht 
zu    einer   Entnahmebesteuerung 
im aktuellen Jahr, aber die geltend 
gemachten Betriebsausgaben für 
Abschreibung, Unterhaltung etc. 
sind nicht mehr abzugsfähig. Inso- 
weit greift der Grundsatz der Ab- 
schnittsbesteuerung. 

Hinweis: 
Bei PKW, die in nur geringem 
Umfang, aber zu mehr als 10 % 
betrieblich genutzt werden und 
dem Betriebsvermögen zugeord- 
net werden sollen, ist es wichtig, 
den Nachweis der betrieblichen 
Nutzung zu erbringen. Dies gilt 
insbesondere in  den  Fällen, in 
denen  sich bereits ein weiterer 
PKW im Betriebsvermögen be- 
findet. 
 
Quelle: BFH-Urteil vom 21. August 2012, 
VIII R 11/11, www.bundesfinanzhof.de 

http://www.bundesfinanzhof.de/
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Für Unternehmer und Unternehmen 
 

 

 
 
 

Keine Pauschalsteuer für Aufmerksamkeiten an Kunden 
 
 

Aufmerksamkeiten an Arbeitneh- 
mer gehören nicht zum Arbeits- 
lohn und sind nicht zu versteuern. 
Als Aufmerksamkeiten gelten 
dabei Sachzuwendungen bis 40 €, 
z.B. Blumen, ein Buch oder Ge- 
nussmittel. Diese Vereinfachungs- 
regelung soll ab sofort auch für 
Zuwendungen des Steuerpflichti- 
gen an Dritte gelten. 

Das bedeutet, bloße Aufmerk- 
samkeiten, deren Wert 40 € (inklu- 
sive Umsatzsteuer)  nicht übersteigt, 
z.B. an einen Kunden anlässlich 
eines besonderen persönlichen 
Anlasses, müssen nicht mehr mit 
in die Bemessungsgrundlage der 
Pauschalsteuer einbezogen wer- 
den. 

Hinweis: 
Die Finanzverwaltung dürfte in- 
soweit bei Betriebsprüfungen bei 
Zuwendungen unter 40 € keine 
Kontrollmitteilungen  mehr  er- 
stellen. 
Diese,  in  einer  Verfügung  der 
OFD Frankfurt vertretene, posi- 
tive Auffassung hat das Bundes- 
finanzministerium bestätigt. Die 
Regelung gilt damit bundesweit. 
 
Quelle: DStV, Pressemitteilung vom 6. 
Dezember 2012, www.dstv.de 

 
 
 
 

Erleichterungen bei privater PKW-Nutzung 
 

 
 
 

Wenn   mehrere  Fahrzeuge  zum 
Betriebsvermögen eines Unter- 
nehmers gehören, so ist für jeden 
PKW der pauschale Nutzungs- 
wert anzusetzen und zu versteu- 
ern (1 %-Methode). Ausnahme: Es 
kann glaubhaft gemacht werden, 
dass bestimmte betriebliche PKW 
ausschließlich betrieblich genutzt 
werden, weil sie für eine private 
Nutzung  nicht geeignet sind (z.B. 
Werkstattwagen).  Hierzu  gehören 
auch Fahrzeuge, die nach ihrer 
betrieblichen Nutzungszuweisung 
nicht zur privaten Nutzung zur 
Verfügung stehen, z.B. der Vor- 
führwagen eines KFZ-Händlers, 
zur Vermietung bestimmte Fahr- 
zeuge oder KFZ von Steuerpflich- 
tigen, die ihre Tätigkeit nicht in 
einer festen örtlichen Einrichtung 
ausüben oder die ihre Leistungen 
nur durch den Einsatz eines KFZ 
erbringen können. 

 
Gibt  der Steuerpflichtige in der- 
artigen Fällen in seiner Gewin- 
nermittlung  durch den Ansatz 
einer Nutzungsentnahme  an, dass 
das KFZ  mit dem höchsten Lis- 
tenpreis auch privat genutzt wird, 

ist diesen Angaben aus Vereinfa- 
chungsgründen zu folgen und für 
weitere KFZ kein zusätzlicher pau- 
schaler Nutzungswert anzusetzen, 
so die Finanzverwaltung in einem 
aktuellen Schreiben. Für die priva- 
te Nutzung von betrieblichen KFZ 
durch Familienangehörige gelte 
dies entsprechend, wenn je Person 
das KFZ mit dem nächsthöchsten 
Listenpreis berücksichtigt werde. 
 
Beispiel: 
Zum Betriebsvermögen eines 
Architekturbüros gehören sechs 
PKW  die  jeweils vom Betriebs- 
inhaber, seiner Ehefrau und den 
Angestellten/freien Mitarbeitern 
genutzt werden. Der Architekt 
erklärt glaubhaft eine Nutzungs- 
entnahme für die zwei von ihm 
und seiner Ehefrau auch privat 
genutzten PKW mit den höchsten 
Listenpreisen. Die übrigen PKW 
werden den Angestellten/freien 
Mitarbeitern nicht zur privaten 
Nutzung  überlassen. Sie  werden 
im Rahmen ihrer Tätigkeit ge- 
nutzt, um die Bauprojekte zu be- 
treuen und zu überwachen. 

Eine     Nutzungswertbesteuerung 
der vier weiteren PKW  ist nicht 
vorzunehmen. Weist der Steuer- 
pflichtige dem betrieblichen PKW 
eine bestimmte Funktion im Be- 
trieb zu und erklärt er zudem durch 
den Ansatz einer Nutzungsentnah- 
me für zwei andere Fahrzeuge, dass 
er und seine Frau jene PKW nicht 
privat nutzen, so soll dieser Erklä- 
rung grundsätzlich gefolgt werden. 
Die reine Möglichkeit der privaten 
Nutzung der den Mitarbeitern zur 
Betreuung und Überwachung von 
Bauprojekten zugeordneten PKW 
(z.B. am Wochenende) führt nicht zum 
Ansatz einer weiteren Nutzungs- 
entnahme. 
 
Quelle: BMF-Schreiben vom 15. November 
2012, IV C 6 S 2177/10/10002, www. 
bundesfinanzministerium.de 

http://www.dstv.de/
http://www/
http://www/
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Für Unternehmer und Unternehmen der KREISEL   1-2013 

 

 

 
 
 

Bezeichnung des Wirtschaftsgutes für Ansparrücklage 
 
 

Ein Steuerpflichtiger war seit 1995 
als beratender Ingenieur selbst- 
ständig tätig. Den Gewinn für sein 
Unternehmen ermittelt er durch 
eine Einnahmen-Überschussrech- 
nung. Aufgrund eines Investitions- 
planes für das Jahr 2005 beabsich- 
tigte er die Anschaffung von drei 
neuen Firmenwagen, die Neuaus- 
stattung der Büroeinrichtung und 
die Erneuerung der Computeran- 
lage. Dafür bildete er im Jahr 2003 
Ansparrücklagen. Bereits in den 
Vorjahren hatte er wiederholt An- 
sparrücklagen gebildet. 

 
Das Finanzamt führte bei dem 
Steuerpflichtigen eine Betriebs- 
prüfung durch. Die für das Ka- 
lenderjahr 2003 gebildete An- 
sparrücklage wurde seitens des 
Finanzamtes  mit  der Begrün- 
dung nicht anerkannt, der Steu- 
erpflichtige habe eine deutliche 
Geschäftserweiterung geplant. In 
derartigen Fällen darf - nach alter 
Rechtslage - eine Ansparrücklage 
nur gebildet werden, wenn eine 
verbindliche Bestellung vorliegt. 
Außerdem sei die Rücklage in ei- 
ner Sammelbuchung gebildet wor- 
den. Die Ansparrücklagen für reine 
Erneuerungsinvestitionen, wie z.B. 
für die Büroausstattung sowie eine 
Computeranlage, erkannte das 
Finanzamt  an. Den  übrigen Teil 
der Ansparrücklage erkannte das 
Finanzamt  mangels verbindlicher 

Bestellung  der   Wirtschaftsgüter 
nicht an und löste die Ansparrück- 
lage erfolgswirksam auf. 
 
Das Finanzgericht schloss sich der 
Auffassung des Finanzamtes an. 
Die voraussichtliche Investition 
müsse bei der Bildung einer Rück- 
lage aufgezeichnet werden, damit 
im vorgesehenen Investitionsjahr 
genau festgestellt werden könne, 
ob eine vorgenommene Investi- 
tionen derjenigen entspreche, für 
deren Finanzierung die Rücklage 
gebildet worden sei. Es seien daher 
insbesondere Angaben zur Funk- 
tion  des  Wirtschaftsgutes  sowie 
zu den voraussichtlichen Anschaf- 
fungs- oder Herstellungskosten zu 
machen. 
 
Die von dem Steuerpflichtigen 
benutzten allgemeinen Bezeich- 
nungen mit einem Oberbegriff 
genügten dabei diesen Anforde- 
rungen nicht, wenn dieser Ober- 
begriff eine Vielzahl verschiedener 
Wirtschaftsgüter umfasst oder 
wenn sich die Bezeichnung auf 
eine Gesamtheit von Wirtschafts- 
gütern bezieht, die betrieblich ver- 
wendet werden können. Der Be- 
griff Büroeinrichtung bezeichnet 
lediglich eine allgemeine Gattung 
von Wirtschaftsgütern, wie Bü- 
roschränke, Schreibtische, Büro- 
stühle oder Besprechungstische. 
Anhand der allgemeinen Bezeich- 

nung  war nicht  festzustellen, ob 
die Rücklage für die Anschaffung 
eines konkreten Wirtschaftsguts 
gebildet worden war. Insoweit er- 
füllte die gebildete Rücklage nicht 
die gesetzlichen Voraussetzungen. 
Das gleiche galt für die gebildete 
Rücklage für den Firmenwagen 
sowie der Computeranlage. 
 
Hinsichtlich der wiederholten Bil- 
dung von Ansparrücklagen, unter 
teilweise Verwendung von Sam- 
melbegriffen, vertrat das Finanz- 
gericht  die  Auffassung, dass der 
Steuerpflichtige diese Rücklagen 
lediglich mit dem Ziel der Steuer- 
minderung gebildet hatte. Diesen 
Zweck habe jedoch eine Anspar- 
rücklage nicht, sie diene der Inves- 
titionserleichterung. 
 
 
Hinweis: 
Bei der Bildung einer Anspar- 
rücklage - heute ist es der Inves- 
titionsabzugsbetrag - ist zu be- 
achten, dass das anzuschaffende 
Wirtschaftsgut hinreichend be- 
zeichnet  wird. Die  Sammelbe- 
zeichnung „Büroausstattung“ er- 
füllt diese Voraussetzung nicht. 
 
Quelle: FG Berlin-Brandenburg, Urteil 
vom 24. April 2012, 11 K 11227/08, rkr., 
EFG 2012 S. 1632 

 
 
 

Umsatzsteuer auf Sachspenden an eine Tafel 
 
 

Nach einer Verfügung des Lan- 
desamtes für Steuern und Fi- 
nanzen des Freistaates Sachsen 
sind unentgeltliche Abgaben von 
Lebensmitteln  an „Tafeln“ nicht 
umsatzsteuerpflichtig, sofern die 
Lebensmittel kurz vor Ablauf des 
Mindesthaltbarkeitsdatums oder 
der Verkaufsfähigkeit als Frisch- 
ware standen und dies zu mildtäti- 

gen Zwecken erfolgt. Gleichzeitig 
darf an den Leistenden keine Zu- 
wendungsbestätigung für Spen- 
denzwecke ausgestellt werden. 
 
Hinweis: 
Auf den Internetseiten des Bun- 
desministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft   und   Verbrau- 
cherschutz ist ein Leitfaden für 

die Weitergabe von Lebensmit- 
teln an soziale Einrichtungen 
abrufbar unter www.bmelv.de. 
 
Quelle: Landesamt für Steuern und Fi- 
nanzen des Freistaates Sachsen, Verfügung 
vom 18. September 2012, S 7109 10/2 213, 
DStR 2013 S. 199 

http://www.bmelv.de/


15 

Für Kapitalgesellschaften 
 

 

 
 
 

Prozessfähigkeit einer GmbH  bei Amtsniederlegung des Geschäftsführers 
 
 

Im  Rahmen  der  Finanzgerichts- 
barkeit hatte der BFH bei einer 
GmbH    zu  folgendem  Sachver- 
halt über die Prozessfähigkeit der 
Gesellschaft zu urteilen. An einer 
GmbH   waren  als  Gesellschafter 
zu 74 % eine natürliche Person und 
zu  26  % die  Y-GmbH   beteiligt. 
Der einzelvertretungsberechtigte 
Geschäftsführer der GmbH war 
gleichzeitig auch Geschäftsführer 
der Y-GmbH. Der Geschäftsführer 
der GmbH legte sein Amt im Jahre 
2005 nieder. Die Löschung aus dem 
Handelsregister  erfolgte im  Jahre 
2006.  Danach hatte die GmbH 
keinen neuen Geschäftsführer be- 
stellt. Im Jahre 2009 erließ die Fi- 
nanzverwaltung Steuerbescheide an 
die GmbH  für das Veranlagungs- 
jahr 2006. Die Steuerbescheide 
wurden von der Finanzverwaltung 
an die natürliche Person als Emp- 
fangsberechtigten der GmbH wirk- 
sam bekannt gegeben. Der Gesell- 
schafter legte für die GmbH  gegen 
die Steuerbescheide Einspruch ein. 
Mit einer Einspruchsentscheidung 
hat das Finanzamt den Rechtsbe- 
helf der GmbH verworfen. Darauf- 
hin legte der Gesellschafter gegen 

die Einspruchsentscheidung für die 
GmbH  wiederum Klage beim Fi- 
nanzgericht ein. 
 
Bei diesem Sachverhalt hatte der 
BFH entschieden, dass eine GmbH 
ihre Prozessfähigkeit dann verliert, 
wenn der Geschäftsführer einer 
GmbH sein Amt niederlegt. Hieran 
ändert auch die seit dem 1. Novem- 
ber 2008 bestehende Möglichkeit 
einer Passivvertretung der GmbH 
nach dem GmbH-Gesetz durch 
ihre Gesellschafter nichts. Der BFH 
leitet dieses Ergebnis aus folgenden 
Rechtsgrundsätzen ab. Juristische 
Personen des privaten Rechts, wie 
es  die  GmbH   ist,  werden  nach 
der Finanzgerichtsordnung durch 
ihre Organe vertreten, die wie die 
gesetzlichen Vertreter natürlicher 
Personen geschäftsfähig sein müs- 
sen, damit diese auch prozessfähig 
sind. Eine GmbH  wird gerichtlich 
und außergerichtlich durch ihren 
Geschäftsführer vertreten. Das 
GmbH-Gesetz sieht im Falle einer 
Führungslosigkeit, also beim Fehlen 
eines Geschäftsführers der GmbH 
vor, dass diese durch ihre eigenen 
Gesellschafter vertreten wird. Diese 

Vorschrift ermächtigt  die  Gesell- 
schafter jedoch nicht zur Prozess- 
führung, da sie den Gesellschaftern 
nur  eine Passivvertretung verleiht, 
wie z.B. die Entgegennahme der 
Klageschrift. Die GmbH  benötigt 
aber zur Prozessführung eine Ak- 
tivvertretung von ihren Vertretern. 
Dies war hier nicht gegeben. Nach 
Auffassung des BFH  war es den 
Gesellschaftern aber möglich, die 
aktive Geschäfts- und Verfahrens- 
fähigkeit der GmbH wieder herzu- 
stellen, indem sie einen neuen Ge- 
schäftsführer bestellt. Hierzu war 
die GmbH jederzeit in der Lage, da 
ein Gesellschafter über die Mehr- 
heit der Stimmrechte verfügte. 
 
 
Hinweis: 
Sollte der Geschäftsführer einer 
GmbH   abberufen  werden,  so 
sind die Gesellschafter gehalten, 
zeitnah einen neuen Geschäfts- 
führer  zu  berufen,  damit   die 
GmbH handlungsfähig ist. 
 
Quelle: BFH- Urteil vom 28. August 2012, 
I B 69/12, BFH/NV 2013 S. 50, LEXin- 
form Nr. 5907025 

 
 
 

Für Ihre Notizen: 
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Für Privatpersonen der KREISEL   1-2013 

 

 

 
 
 

Neue Düsseldorfer Tabelle 
 
 

In  der „Düsseldorfer Tabelle“,  die 
vom Oberlandesgericht Düssel- 
dorf herausgegeben wird, werden 
in  Abstimmung  mit  den  ande- 
ren Oberlandesgerichten und der 
Unterhaltskommission des Deut- 
schen Familiengerichtstages e.V. 
Unterhaltsleitlinien, u.a. Regelsät- 
ze für den Kindesunterhalt, fest- 

gelegt. Eine Änderung der Tabelle 
ist erforderlich geworden, weil der 
notwendige Eigenbedarf (Selbstbe- 
halt),  der einem Unterhaltspflich- 
tigen verbleibt, angepasst werden 
musste. Dabei wurde die Erhö- 
hung  der  SGB  II-Sätze  („Hartz 
IV“) berücksichtigt. 

Der   Kindesunterhalt,   der   sich 
nach dem steuerlichen Kinder- 
freibetrag richtet, wurde dabei 
nicht angehoben. 

 
 
 
 

Unterhaltspflicht gegenüber 
 

� Kindern  bis zu 21 Jahre (im 
Haushalt eines Elternteils und 
allgemeine Schulausbildung) 
bei einem erwerbstätigen Un- 
terhaltsverpflichteten 

� Kindern  bis zu 21 Jahre (im 
Haushalt eines Elternteils und 
allgemeine Schulausbildung) 
bei einem nicht erwerbstätigen 
Unterhaltsverpflichteten 

� Anderen volljährigen Kindern 
� Ehegatte   oder   Mutter/Vater 

eines nicht ehelichen Kindes 
� Eltern 

Selbstbehalt bisher 
 

950 € 
 
 
 
 
 

770 € 
 
 
 
 
 

1.150 € 
1.050 € 

 
1.500 € 

Selbstbehalt 2013 
 

1.000 € 
 
 
 
 
 

800 € 
 
 
 
 
 

1.200 € 
1.100 € 

 
1.600 € 

 
 
 
 
 

Schuldzinsen auch abziehbar bei gemeinsamer Ehegattenfinanzierung 
 
 

Übernimmt     der    Eigentümer- 
Ehegatte einer vermieteten Im- 
mobilie die gesamtschuldneri- 
sche persönliche Mithaftung für 
ein Darlehen  der Immobilie des 
N i c h t e i g e n t ü m e r - E h e g a t t e n , 
so sind die Schuldzinsen als für 
Rechnung des Eigentümer-Ehe- 
gatten  aufgewendet anzusehen 
und als Werbungskosten  abzieh- 
bar. 

 
So lautet ein neues Urteil des 
BFH, mit dem er seine Recht- 
sprechung aus dem Jahr 2002 
fortsetzt und bestätigt. Damals 
hatte er bereits festgestellt, dass in 
den Fällen, in denen der Eigentü- 
mer-Ehegatte einer Immobilie im 
Wege des Schuldbeitritts die ge- 

samtschuldnerische    persönliche 
Mithaftung für ein Immobilien- 
Darlehen des Nichteigentümer- 
Ehegatten übernimmt, ab dem 
Zeitpunkt des Schuldbeitritts die 
Schuldzinsen als für Rechnung 
des Eigentümer-Ehegatten auf- 
gewendet anzusehen sind. Der 
Ehepartner kann die Schuld- 
zinsen jedenfalls dann  als Wer- 
bungskosten bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung 
abziehen, wenn die spätere Ein- 
gehung der Schuld mit der Ein- 
kunftserzielung in wirtschaftli- 
chem Zusammenhang steht. Dies 
gelte unabhängig davon, dass im 
Innenverhältnis eine Freistellung 
durch den Nichteigentümer- 
Ehegatten vereinbart sei. 

Diesmal lag der Fall aber ein we- 
nig anders. Im Streitfall handelte 
es sich um eine Grundstücksge- 
meinschaft. Die eine Doppelhaus- 
hälfte der Gemeinschaft wurde 
von einer Beteiligten und ihrem 
Ehemann genutzt, die andere 
Hälfte war an eine Firma vermie- 
tet. Das Finanzamt ging davon 
aus, dass ein Darlehen von einem 
nicht beteiligten Eigentümer- 
Ehegatten  aufgenommen worden 
war. Diese Zinsen erkannte es 
nicht an. Er sei weder Eigentümer 
gewesen noch habe er die Zinsen 
wirtschaftlich getragen. Es läge 
insoweit steuerlich unbeachtlicher 
Drittaufwand vor. 
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Für Privatpersonen 
 

 

 

 
 
 

Der BFH ließ den Abzug jedoch 
zu. Bezahlten die Eheleute Auf- 
wendungen   für   eine   Immobi- 
lie, die einem von ihnen  gehöre, 
„aus einem Topf“, z.B. aus einem 
zu Lasten beider Eheleute auf- 
genommenen gesamtschuldne- 
rischen Darlehen, so seien die 
Zinsen in vollem Umfang als für 
Rechnung des Eigentümers auf- 
gewendet  anzusehen  und  daher 
als Werbungskosten  abzugsfähig. 
Gleichgültig sei, aus welchen Mit- 

teln die Zahlungen im Einzelfall 
stammten. Entscheidend sei die 
gesamtschuldnerische  Haftung 
der Eheleute. 
 
 
Hinweis: 
 
Hat demgegenüber der Nichtei- 
gentümer-Ehegatte  allein ein 
Darlehen    aufgenommen,   um 
die Immobilie des anderen zu 
finanzieren,  kann   der   Eigen- 

tümer-Ehegatte  die Zinsen als 
Werbungskosten nur abziehen, 
soweit er sie aus eigenen Mitteln 
bezahlt hat. 
Um Diskussionen zu vermeiden, 
empfiehlt sich i.d.R. eine „saube- 
re“ Zuordnung. Wie beraten Sie 
diesbezüglich gerne. Sprechen 
Sie uns im Vorfeld einer Immo- 
bilieninvestition rechtzeitg an. 
 
Quelle: BFH-Urteil vom 20. Juni 2012, IX 
R 29/11, BFH/NV 2012 S. 1952 

 
 
 

Nachträgliche Schuldzinsen bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
– Änderung der Rechtsprechung 

 
 

Ein Steuerpflichtiger erwarb im 
Kalenderjahr 1994 ein Anwesen 
um  damit  Vermietungseinkünfte 
zu erzielen. Dabei wurden die An- 
schaffungskosten für die Immobilie 
durch Darlehen finanziert. Er ver- 
äußerte das Objekt im Jahre 2001. 
Hierbei erzielte er einen Veräu- 
ßerungsverlust. Der vereinnahmte 
Veräußerungserlös reichte nicht 
aus, um die Darlehen zur Anschaf- 
fung der Immobilie zu tilgen. Für 
das verbleibende Darlehen wandte 
der Steuerpflichtige noch Schuld- 
zinsen auf, die er in seiner Ein- 
kommensteuererklärung als Wer- 
bungskosten bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung 
geltend machte. Das Finanzamt 
veranlagte den Steuerpflichtigen 
ohne Vermietungsverluste. Hier- 
gegen legte er Einspruch ein und 
begehrte weiterhin den Schuldzin- 
senabzug. Das Finanzamt wies den 
Einspruch als unbegründet zurück. 

 
Der BFH entschied, dass Schuld- 
zinsen, welche auf Verbindlichkei- 
ten entfallen, die zur Finanzierung 
von Anschaffungskosten eines 
Mietwohngrundstücks dienten, 
auch nach einer steuerbaren Ver- 
äußerung der Immobilie weiterhin 
als nachträgliche Werbungskosten 
abgesetzt werden können, auch 
wenn die Verbindlichkeiten durch 

den Veräußerungserlös nicht ge- 
tilgt werden konnten. Mit diesem 
Urteil hat der BFH  einen grund- 
sätzlichen Wandel in seiner Recht- 
sprechung vollzogen, weil er seine 
vorherigen Rechtsgrundsätze nicht 
mehr aufrecht erhalten hat. Nach 
der bisherigen Rechtsprechung 
hatten der BFH  und die Finanz- 
gerichte einen Schuldzinsenabzug 
grundsätzlich nur bis zum Zeit- 
punkt der Vermietungstätigkeit 
zugelassen. Diesen  Rechtsgrund- 
satz sahen die Finanzgerichte in ei- 
ner gewissen Parallelität zwischen 
der weitgehenden steuerlichen 
Verschonung von Veräußerungs- 
gewinnen im privaten Vermögens- 
bereich und einem Abzugsverbot 
für nachträgliche Finanzierungs- 
aufwendungen. Seine neue Recht- 
sprechung  begründet   der  BFH 
mit der Besteuerung der auf zehn 
Jahre erweiterten Erfassung von 
Wertsteigerung bei der Veräuße- 
rung von privaten Grundstücken. 
Durch diese Rechtsänderung bei 
der Besteuerung privater Veräu- 
ßerungsgeschäfte wird strukturell 
die  Ermittlung   eines  Gewinnes 
aus der Veräußerung eines Wirt- 
schaftsgutes im privaten Bereich 
der Gewinnermittlung aus der 
Veräußerung eines Wirtschaftsgu- 
tes des Betriebsvermögens gleich- 
gestellt. 

Hinweis: 
Nach der neuen Rechtsprechung 
kann ein Steuerpflichtiger nach- 
trägliche Schuldzinsen nur inso- 
weit als Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung   geltend   machen, 
sofern der Veräußerungserlös für 
die  Immobilie  nicht  ausreicht, 
um ein ursprünglich aufgenom- 
menes Darlehen  abzulösen. 
Wird  dagegen eine Immobilie, 
die  zuvor vermietet  wurde, zu 
privaten Wohnzwecken genutzt, 
entfällt ab diesem Zeitpunkt die 
Absetzbarkeit der Schuldzinsen. 

 
Quelle: BFH-Urteil vom 20. Juni 2012, 
IX R 67/10, BFH/NV 2012 S. 1697, 
LEXinform Nr. 0928227 
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Für Privatpersonen der KREISEL   1-2013 

 

 

 
 
 

Private Telefonkosten bei mindestens einwöchiger Dienstreise abziehbar 
 
 

Aufwendungen    für   Telefonate 
sind dann als Werbungskosten 
abzugsfähig, wenn sie beruflich 
veranlasst sind. Dabei können die 
entstanden Kosten beim Finanz- 
amt regelmäßig durch Nachweis 
der Einzelverbindungen oder aber 
pauschal bis zu 20 % des Rech- 
nungsbetrags, höchstens 20 € mo- 
natlich, geltend gemacht werden. 

 
Ein aktuelles Urteil des BFH er- 
weitert die Abzugsmöglichkeit für 
private Telefonkosten. Bei einer 
mindestens einwöchigen Dienst- 
reise ist es danach möglich, die 
Telefonkosten  als Werbungskos- 
ten geltend zu machen. 

 
Kosten, die untrennbar sowohl 
privat als auch beruflich veranlasst 
sind, sind dann der steuerrechtlich 
erheblichen Berufssphäre zuzu- 
ordnen, wenn die Aufwendungen 
so stark durch die berufliche / be- 
triebliche Situation geprägt sind, 
dass die private Veranlassung un- 

bedeutend ist, so der BFH. Dies 
wird z.B. auch deutlich bei den 
Fahrten  zwischen Wohnung  und 
Arbeitsstätte. Privat veranlasste 
Aufwendungen können also we- 
gen der Überlagerung durch be- 
rufliche Gründe  zum Werbungs- 
kostenabzug zugelassen werden. 
Das gilt entsprechend für private 
Telefongespräche bei einer be- 
ruflichen Abwesenheitsdauer von 
mindestens einer Woche. In ei- 
nem solchen Fall ließen sich die 
notwendigen privaten Dinge - 
ebenso wie beispielsweise bei ei- 
ner doppelten Haushaltsführung 
aus beruflichem / betrieblichem 
Anlass - aus der Ferne nur durch 
über den normalen Lebensbedarf 
hinausgehende Mehraufwendun- 
gen für Tele-kommunikation  re- 
geln. 
 
Im Sachverhalt ging es um einen 
Marinesoldaten, der auf einer 
Fregatte eingesetzt war. Während 
seines  Einsatzes  auf  hoher  See 

und in ausländischen Häfen ent- 
standen ihm Kosten von rund 250 
€ für 15 jeweils an den Wochen- 
enden geführte Telefongespräche. 
Diese Kosten waren nach Auffas- 
sung des BFH  als Werbungskos- 
ten abzugsfähig. 
 
 
Hinweis: 
Das Urteil gilt für alle Berufs- 
gruppen. Soweit das Telefon oder 
Internet  beruflich genutzt wird, 
sind neben den laufenden Ver- 
bindungskosten  auch  Anschaf- 
fungs-    und    Anschlusskosten 
sowie die monatliche Grundge- 
bühr abzugsfähig. Vereinfachend 
können  Steuerpflichtige zudem 
die Kosten eines repräsentativen 
3-Monats-Zeitraums für das ge- 
samte Kalenderjahr heranziehen. 
 
Quelle: BFH-Urteil vom 5. Juli 2012, VI R 
50/10, BFH/NV 2013 S. 293 

 
 
 

Für Ihre Notizen: 
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Für Privatpersonen 
 

 

 
 
 

Einkünfteerzielungsabsicht bei langjährigem Leerstand 
 
 

Ein   Steuerpflichtiger   war   Ei- 
gentümer eines im Jahre 1983 
bezugsfertig gewordenen Zwei- 
familienhauses, in dem sich im 
Erdgeschoss   eine   selbstgenutz- 
te Wohnung  von ca. 59 qm so- 
wie im ersten Obergeschoss eine 
Wohnung  von ca. 70 qm befand. 
Die Wohnung im ersten Oberge- 
schoss war bis zum August 1991 
an einen fremden Dritten  sowie 
im Zeitraum von September 1991 
bis August 1997 an die Mutter des 
Steuerpflichtigen vermietet. Seit 
dem Tod der Mutter stand die 
Wohnung  leer. Im Dachgeschoss 
des Wohngebäudes befand sich 
außerdem  ein  Zimmer  mit  Bad 
(ca. 60 qm Wohnfläche). 

 
Dieses Zimmer war zu keinem 
Zeitpunkt nach Bezugsfertigkeit 
des  Hauses  vermietet. Nach  ei- 
ner Ortsbesichtigung wurde die 
Feststellung getroffen, dass das 
Zimmer zu privaten Zwecken als 
Abstellraum genutzt wurde. In 
seiner Einkommensteuererklä- 
rung für die Streitjahre 2004 bis 
2006  machte  der  Steuerpflich- 
tige jeweils Werbungskosten- 
überschüsse aus Vermietung und 
Verpachtung im Zusammenhang 
mit dem Zweifamilienhaus gel- 
tend. Diese resultierten aus dem 
Einbau einer Küche, Steuerbera- 
tungskosten sowie den anteiligen 
Aufwendungen für das gesamte 
Gebäude. Das Finanzamt berück- 
sichtigte die geltend gemachten 
Werbungskostenüberschüsse aus 
Vermietung und Verpachtung un- 
ter dem Hinweis auf eine fehlende 
Vermietungsabsicht des Steuer- 
pflichtigen nicht. 

 
Im Rahmen des Einspruchsver- 
fahrens trug der Steuerpflichtige 
vor, dass er seit 1997 etwa alle 
zwei Monate Anzeigen in einem 
überregionalen Zeitungsverbund 
schalte, in denen er für die aus- 
schließlich möbliert angebotene 
Wohnung im ersten Obergeschoss 
zunächst  für  eine  Monatsnetto- 

miete von 720 € inseriert habe. Er 
hatte dabei im Laufe der Jahre den 
geforderten Mietzins aber laufend 
erhöht.  Insgesamt  hatte  er  über 
900 Anzeigen veröffentlicht. Die 
Miethöhe hatte er aus dem städti- 
schen Mietspiegel errechnet. Ihm 
aber geeignet erscheinende Mie- 
ter hatten sich nicht gemeldet. Für 
das Zimmer im Dachgeschoss des 
Hauses habe er keine Zeitungs- 
annonce geschaltet, sondern gele- 
gentlich und erfolglose Aushänge 
in der Nachbarschaft angebracht. 
Der Einspruch des Steuerpflich- 
tigen gegen die Entscheidung des 
Finanzamtes blieb ohne Erfolg. 
 
Auch der BFH erkannte die Wer- 
bungskosten mangels Vorliegen 
einer   Einkünfteerzielungsab- 
sicht nicht an. Der Steuerpflich- 
tige habe keine ernsthaften und 
nachhaltigen Vermietungsbemü- 
hungen entfaltet. Der Ansatz der 
Werbungskosten für das Dachge- 
schosszimmer wurde versagt, weil 
der Steuerpflichtige das Objekt 
nach Auffassung des BFH  gar 
nicht vermieten wollte. Auch für 
die Wohnung im ersten Ober- 
geschoss hat der BFH  die anfal- 
lenden Aufwendungen nicht zum 
Werbungskostenabzug zugelas- 
sen. Ein Steuerpflichtiger könne 
zwar die geeignete Art und Weise 
der Platzierung eines von ihm an- 
gebotenen Mietobjekts am Woh- 
nungsmarkt und seine Werbung 
hierfür  selber bestimmen. Wenn 
er seine Wohnungen  aber nicht 
vermieten könne, hätte er sein 
Verhalten anpassen und geeignete 
Wege der Vermarktung suchen als 
auch seine Vermietungsbemühun- 
gen intensivieren müssen. Dane- 
ben hätte er Zugeständnisse, etwa 
bezüglich der Miethöhe oder der 
akzeptablen Mieter, machen kön- 
nen. Da er dies nicht getan habe, 
habe er die Einkünfteerzielungs- 
absicht aufgegeben. 

Das  Urteil  ist  richtungsweisend, 
weil es zur regelmäßigen Leer- 
standssituation von Mietimmo- 
bilien als auch zu Gründen vorü- 
bergehender erfolgloser oder nur 
verhaltener Vermietungsaktivitä- 
ten Stellung nimmt. Der BFH be- 
antwortet mit diesem Urteil auch 
die Frage, wie bei einem langjähri- 
gen Leerstand von Mietimmobili- 
en in Gebieten mit einem struktu- 
rellen Überangebot zu verfahren 
ist. Denn zu dieser strittigen Fra- 
ge sind beim BFH noch mehrere 
Verfahren anhängig. 
 
 
Hinweis: 
Kann  ein Steuerpflichtiger sei- 
ne  Wohnung  am  Markt  nicht 
vermieten, so kann er die Auf- 
wendungen für sein Objekt nur 
als  Werbungskosten   absetzen, 
soweit er seine Einkünfteerzie- 
lungsabsicht nicht aufgibt. Sollte 
die Werbung für eine Wohnung 
über  Zeitungsannoncen  erfolg- 
los sein, so muss er seine Vermie- 
tungsbemühungen intensivieren, 
ggf. einen Wohnungsmakler be- 
auftragen  oder  Zugeständnisse 
bei der Miethöhe und dem Per- 
sonenkreis der Mieter  machen. 
Ansonsten verliert er seine Ein- 
künfteerzielungsabsicht mit der 
Folge, dass die Werbungskosten 
für  die  Mietwohnung  bei  den 
Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung nicht mehr absetz- 
bar sind. 
 
Quelle: BFH-Urteil vom 11. Dezem- 
ber 2012, IX R 14/12, LEXinform Nr. 
0928991 
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Abwicklung von Spenden über paypal 
 
 

Bei Spenden bis zu einem Betrag 
von EURO 200 genügt in der Re- 
gel eine Buchungsbestätigung des 
Kreditinstitutes als vereinfachter 
Zuwendungsnachweis. Die Fi- 
nanzverwaltung hat nun entschie- 

den, dass der Nachweis aus einer 
paypal Abrechnung diesem ver- 
einfachten Nachweis nicht ent- 
spricht. Bei Zuwendungen über 
paypal kann nicht gewährleistet 
werden, dass die Spende auch tat- 

sächlich die gemeinnützige Orga- 
nisation erreicht. 
(Quelle: LFD Thüringen vom 22.10.2010 
S 2223 A-56-A 2.15) 
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Für Ihre Notizen: 
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Für Privatpersonen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was liest du denn da? Na den PHC Kreisel! 
 

 


